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Sine Sßeiutrotte nil ©tterêaftjf. Sajj man eine
Sßeintrotte in ein Sllterlafgl umroanbett, ift root)t eine
Seltenheit. Sie „St. ©ernharbltrotte" im 2Bet
ting er © ebb er g mar wohl eine ber fc^önften roeit
ittib breit. Sie gehörte meitanb bem Softer SRuri, bal
bie SRittet hatte zur ©rftettung einel noblen Srottenge*
bäubel. Sie tarn bann in anbern ©efitz nnb nor einiger
3eit rourbe fie non einem Honfortium erworben, bal
bal fc£)öne ©ebäube reftaurieren tiefz, itnb foil nun bem
humanen 3n>ecte eine! Sllterlafpll bienen.

$tt griebri^^höfen ^at eine rege ©autäHgleit
begonnen. Sal ßurgartenhotet, an bem Sag unb ©atfjt
gearbeitet rourbe, roirb am 1. SRai bem ©etrieb über*
geben roerben. Qm nörbtichen Seite ber Stabt, jenfeitl
bel ©ahnbammel, gegen bal 3eppetinareat 51t, entfteht
ein Strafjenzug um ben anbern. $n biefer ©egenb
roirb aud) bie neue f'athoUfdEje Äirdje erftettt roerben.
3n ganz îurjer 3cit ift an ber SReerlburgerftrafje, bem
belannten SBege nach SRanzelt, ein ©ittenoiertet entfiam
ben. Sie Stuttgarter ©artemStrchiteltenfirma Sitienfein
hat fich energifch an bie ©rftettung ber ftäbtifcf)en 2tm
tagen bem Seeufer entlang gemacht. Sie Stabtoerroab
tnng hat nor wenigen 2Boct)en zwei ißrioatgärten gu
biefent ßroede angeîauft. ©I ift offenfichttid), bafj in
(Jriebri(h§hafen eine Stera bei 2luff<hroungl eingefetzt hat.

Unsere Handelsverträge mit den naeübarstaaten
betreffend Baumaterialien.

(Storvefponbetij.)

Set £mnî>elê= uni) ^ottoertrog ber Schweiz
mit Seutftf)tnnö

rourbe am 12. ©ooember 1904 jroifchen beiben Staaten
abgesoffen, unb non ber fdjroeizerifchen ©itttbeloem
fammlung am 4. Stpril 1905 ratifiziert. Sie ©ertrag!»
tänber fiebern fich ^arin gegenfeitig inbejug auf Surd)=
fuhr, ©jport unb Import bie Stechte ber meiftbegönftigten
Station. $ebel ©orrecfjt, bal einer ber beiben Staaten
einem britten Sanbe gegenüber zugefteïjt, fällt ohne irgenb»
roetetje ©egenteiftung aud) bem anbern oertraglfchliefjenben
Seite zu. ©infuhr», 2lu!fuhr» ober Sranfitnerbote fotten
bie beiben Staaten einanber gegenüber nicht anroenben.
p)Ut ©egetung bei ©erletjrl unb pm 3wede ber ©er»
eblung ober Stulbefferung non SBaren jroifchen ben ®e=

bieten ber oertraglfchtiefjenben Seite roirb feftgefefzt, bafj
bei ber ©infuhr in bal ©erebtungltanb unb bei ber
Ovücffehr aul bemfetben non ©in» unb 2tulganglabgaben
fotrfje SBaren befreit bleiben, bie zur weitem "Bearbeitung
oerfanbt roerben, fofern bie ©efdjaffenheit biefer ©ro=
but'te ober gabrilate roefenttid) biefetbe geblieben ift,
unb ein ©achroei! ber ^bentität ber Söaren geteiftet
roirb. Sie mit einer ©eroerbetegitimationlfarte oerfehenen
©erfonen bürfen fjabrifatlmufter zollfrei mit fich führen.
Sie ©otjerzeugniffe ber SBätber, f)otz unb |>oIzlohIen,
ferner Stangen unb SS?erzeuge alter 3lrt fotten im ©renz»
oerfehr bil auf einen llmfreü non 15 km oon alten
Slbgaben befreit bleiben. QaÜfrei finb ferner alte SRa»

terialien, bie zum ©au oon ©rüden über ©renzgeroäffer
bienen. tyebod) ntufj tpfür in jebem einzelnen fjatt eine

befonbere 2tbmad)ung ber beiben Staaten oortiegen. ttr»
fprunglzeugniffe bürfen gegenfeitig nur non fotdjen ©ro=
bulten ober gabrilaten oerlangt roerben, bie je nact)

ihrer .perfunft oerfctjiebenen ßöüen unterliegen.

Ser fpezietle Seit
beftimmt, fofern ©auftoffe in ©etractjt lommen, 3attfrei=
heit für gebrannten ober gemahlenen ©ipl; eine ©im
fuhrgebühr oon 1 SRI. pro Soppetzentner für rohe

Sdjieferptatten ; ferner 3>©befreiung für rohe ober blofj
roh behauene Steine, ober, auch foteije, bie an nicht mehr
all brei Seiten gefügt finb. Salfetbe gilt für platten,
bie nicht gefpatten unb nicht gefctjnitten finb. ©on biefer
©ebührenbefreiung aulgenommen finb aber Schiefer unb
©flafterfteine. 3^ttfcei ift enbtict) fefter ©Iphatt.

Stn mehr atl brei Seiten gefügte Steine unb platten,
bie über 16 cm Stärle haben, bezahlen 25 ©fg. (2lud)
hier ift, voie überhaupt beim beutfehen 3aEtarif, ber
Soppetzentner bie ©eroichtleinheit.) ©efägte ober ge=

fpaltene platten, bie roeber gefchtiffen, noch gehobelt unb
poliert finb, unterliegen einer ©infufjrgebühr oon 2.50 SRI.

(©ranit unb SRarmor). Schieferplatten, bie gefchtiffen,
poliert, gehobelt ober profitiert finb, bezahlen 6 SRI.
Unb enbtich f)ot)Ifteine, Sochfteine unb Soctjplatten in
rauhem ober glattem 3ufianbe 20 ©fg.

Qnbezug auf alte anbern ©inganglgebütfren für ©au»
ftoffe müffen toir auf ben beutfehen ©eneralzotttarif oer=
weifen.

Ser ^anöeBuertrttg jmifchen Der ©chmeij
unb Defterreicfj Ungarn.

Sie gleichen ©eftimmungen über bal gegenfeitige ©echt
ber SReiftbegünftigung unb bal ©erbot bei Sranfitl,
foroie ber ©im unb Stulfuhr finben wir auch h^r. Sa=
neben hefteten noch fotgenbe allgemeine geftfe^ungen :

©on ber ©etjanblung atl ©eroerblerzeugnil bei einen
ber oertraglfchtieffenben Seite finb bie in beffen ©ebieten
burch ©erarbeitung aultänbifcher Stoffe im ©erebtungl=
oerlehr erzeugten ©egenftünbe nicht aulgefchtoffen.

Sur<hfut)rgebühren bürfen roie zmifchen ber Schweiz
unb Seutfchtanb nicht erhoben roerben, gteichoiet ob biefe

ißrobulte unmittelbar tranfitieren ober zwifchen hinein oer=
laben roerben. ©efettfehaften, bie in ben ©ebieten bei
einen ber oertraglfchlieffenben Seite ihren Sitz haben
uttb rechtlich beftehen, fotten aud) im anbern Sanb be=

fugt fein, gegen ©eobachtung ber bortigen ©efetze ihre
©echte geltenb zu mad)en. Stapel= unb Umf'chtaglrechte
finb in beiben Sünbern gegenfeitig itnzutäffig.

Spezieiter Seit.
3n einem 3ufa|artilet finbet fich fotgenbe fpe=

Zielte ©eftimmung, bie für bie ©auftoffinbuftrie in ©e=

tracht lommt: ©renzoerlehr finb oon ©ebühren
enthoben ©am unb ©ruchfteine, foroie ißftafterfteine ;

ferner. Schladen, $iel, Sanb, Äatl, ©ipl, Sehm unb
Son. ferner roerben bei ber ©infuhr in bie Schweiz
aul bem gegenübertiegenben öfterreic£)ifcf)en ©renzbezirl
unb aul bem fyürftentum Siechtenftein gegen Urfprungl=
nachroeil fotgenbe ^otzroaren zu reduzierten 3oU=
gebühren zugetaffen: Sägeroaren aul ©abelholz à 70 ©p.
pro 100 kg, bil zu 80,000 Soppetzentner jährlich),
fertige ©obenteite für ißarletterie, unoerteimt, zu 3 ^r.
pro 100 kg, bil 2500 q pro $ahr

Scr |>anî)clèpertrag jroifchen Der Schweiz itnb

rourbe am 13. Quti 1904 abgefd)toffen unb fchroeizerifcher=

feitl am 22. Sezember 1904 ratifiziert. Studh er enthält
bie üblichen allgemeinen ©eftimmungen über bal gegem
feitige ©echt ber SReiftbegünftigung, bal ©erbot ber
Surchfuhrgebühren, foroie bie Unterfagung, biefe unb ben

©rport all auch ben 3wpart zu oerhinbern. dauere
Slbgaben fotten hier roie in Seutfchtanb unb Oefterreicf)
bie fchroeizerifchen ißrobülte, SBaren unb fjabrilate nicht
fchroerer treffen, atl bie ©rzeugniffe bei eigenen Sanbel.
©ine anbere ©ebühr, all bie im Sarif unb |)anbel!=
oertrag angegebenen, barf oon leinem Sanb erhoben
roerben. ©eibe Staaten oerpflichten fid) Überbiel, otpe
bie ©inroittigung bei anbern Seitl leine 2tu!fut)rprämien
Zu gewähren, um bamit ben ©rport ber heimifchen 3u=

838 M»«r. fSweiz. („Meistnblatt") ->il, b3

Eine Weiutrotte als Altersasyl. Daß man eine
Weintrotte in ein Altersasyl umwandelt, ist wohl eine
Seltenheit. Die „St, Bernhardstrotte" im Wet-
ting er Rebb er g war wohl eine der schönsten weit
und breit, Sie gehörte weiland dem Kloster Muri, das
die Mittel hatte zur Erstellung eines noblen Trottenge-
bäudes. Sie kam dann in andern Besitz und vor einiger
Zeit wurde sie von eineni Konsortium erworben, das
das schöne Gebäude restaurieren ließ, und soll nun dem
humanen Zwecke eines Altersasyls dienen.

In Friedrichshafen hat eine rege Bautätigkeit
begonnen. Das Kurgartenhotel, an dem Tag und Nacht
gearbeitet wurde, wird am 1, Mai dem Betrieb über-
geben werden. Im nördlichen Teile der Stadt, jenseits
des Bahndammes, gegen das Zeppelinareal zu, entsteht
ein Straßenzug um den andern. In dieser Gegend
wird auch die neue katholische Kirche erstellt werden.
In ganz kurzer Zeit ist an der Meersburgerstraße, dem
bekannten Wege nach Manzell, ein Villenviertel entstan-
den. Die Stuttgarter Garten-Architektenfirma Lilienfein
hat sich energisch an die Erstellung der städtischen An-
lagen dem Seeufer entlang gemacht. Die Stadtverwal-
tung hat vor wenigen Wochen zwei Privatgärten zu
diesem Zwecke angekauft. Es ist offensichtlich, daß in
Friedrichshafen eine Aera des Aufschwungs eingesetzt hat.

Unsere fianaelsverträge mit tien Nachbarstaaten
betreffend Ssumaterialien.

(Korrespondenz,)

Der Handels- und Zollvertrag der Schweiz
mit Deutschland

wurde am 12, November 1904 zwischen beiden Staaten
abgeschlossen, und von der schweizerischen Bundesver-
sammlung am 4, April 1995 ratifiziert. Die Vertrags-
länder sichern sich darin gegenseitig inbezug auf Durch-
fuhr. Export und Import die Rechte der meistbegünstigten
Nation, Jedes Vorrecht, das einer der beiden Staaten
einem dritten Lande gegenüber zugesteht, fällt ohne irgend-
welche Gegenleistung auch dem andern vertragsschließenden
Teile zu. Einfuhr-, Ausfuhr- oder Transitverbote sollen
die beiden Staaten einander gegenüber nicht anwenden.
Zur Regelung des Verkehrs und zum Zwecke der Ver-
edlung oder Ausbesserung von Waren zwischen den Ge-
bieten der vertragsschließenden Teile wird festgesetzt, daß
bei der Einfuhr in das Veredlungsland und bei der
Rückkehr aus demselben von Ein- und Ausgangsabgaben
solche Waren befreit bleiben, die zur weitern Bearbeitung
versandt werden, sofern die Beschaffenheit dieser Pro-
dukte oder Fabrikate wesentlich dieselbe geblieben ist,
und ein Nachweis der Identität der Waren geleistet
wird. Die mit einer Gewerbelegitimationskarte versehenen
Personen dürfen Fabrikatsmuster zollfrei mit sich führen.
Die Roherzengnisse der Wälder, Holz und Holzkohlen,
ferner Stangen und Merkzeuge aller Art sollen im Grenz-
verkehr bis auf einen Umkreis von 15 km von allen
Abgaben befreit bleiben. Zollfrei sind ferner alle Ma-
terialien, die zum Bau von Brücken über Grenzgewässer
dienen. Jedoch muß hiefür in jedem einzelnen Fall eine

besondere Abmachung der beiden Staaten vorliegen, llr-
sprungszeugnisfe dürfen gegenseitig nur von solchen Pro-
dukten oder Fabrikaten verlangt werden, die je nach
ihrer Herkunft verschiedenen Zöllen unterliegen.

Der spezielle Teil
bestimmt, sosern Baustoffe in Betracht kommen. Zollfrei-
heit für gebrannten oder gemahlenen Gips; eine Ein-
suhrgebühr von 1 Mk. pro Doppelzentner für rohe

Schieferplatten; ferner Zollbefreiung für rohe oder bloß
roh behauene Steine, oder auch solche, die an nicht mehr
als drei Seiten gesägt sind. Dasselbe gilt für Platten,
die nicht gespalten und nicht geschnitten sind. Von dieser
Gebührenbefreiung ausgenommen sind aber Schiefer und
Pflastersteine. Zollfrei ist endlich fester Asphalt,

An mehr als drei Seiten gesägte Steine und Platten,
die über 16 am Stärke haben, bezahlen 25 Pfg, (Auch
hier ist, wie überhaupt beim deutschen Zolltarif, der
Doppelzentner die Gewichtseinheit.) Gesägte oder ge-
spaltene Platten, die weder geschliffen, noch gehobelt und
poliert sind, unterliegen einer Einfuhrgebühr von 2,59 Mk.
(Granit und Marmor), Schieferplatten, die geschliffen,
poliert, gehobelt oder profiliert sind, bezahlen 6 Mk.
Und endlich Hohlsteine, Lochsteine und Lochplatten in
rauhem oder glattem Zustande 29 Pfg.

Inbezug auf alle andern Eingangsgebühren für Bau-
stoffe müssen wir auf den deutschen Generalzolltarif ver-
weisen.

Der Handelsvertrag zwischen der Schweiz
und Oesterreich - Ungarn.

Die gleichen Bestimmungen über das gegenseitige Recht
der Meistbegünstigung und das Verbot des Transits,
sowie der Ein- und Ausfuhr finden wir auch hier. Da-
neben bestehen noch folgende allgemeine Festsetzungen:
Von der Behandlung als Gewerbserzeugnis des einen
der vertragsschließenden Teile sind die in dessen Gebieten
durch Verarbeitung ausländischer Stoffe im Veredlungs-
verkehr erzeugten Gegenstände nicht ausgeschlossen,

Durchfuhrgebühren dürfen wie zwischen der Schweiz
und Deutschland nicht erhoben werden, gleichviel ob diese

Produkte unmittelbar transitieren oder zwischen hinein ver-
laden werden, Gesellschaften, die in den Gebieten des
einen der vertragsschließenden Teile ihren Sitz haben
und rechtlich bestehen, sollen auch im andern Land be-

fugt sein, gegen Beobachtung der dortigen Gesetze ihre
Rechte geltend zu machen. Stapel- und Umschlagsrechte
sind in beiden Ländern gegenseitig unzulässig.

Spezieller Teil.
In einem Zusatzartikel findet sich folgende spe-

zielle Bestimmung, die für die Baustoffindustrie in Be-
tracht kommt: Im Grenzverkehr sind von Gebühren
enthoben Bau- und Bruchsteine, sowie Pflastersteine;
ferner Schlacken, Kies, Sand, Kalk, Gips, Lehm und
Ton, Ferner werden bei der Einfuhr in die Schweiz
aus dem gegenüberliegenden österreichischen Grenzbezirk
und aus dem Fürstentum Liechtenstein gegen Ursprungs-
Nachweis folgende Holzwaren zu reduzierten Zoll-
gebühren zugelassen: Sägewaren aus Nadelholz à 79 Rp.
pro 199 kg:, bis zu 89,999 Doppelzentner jährlich.
Fertige Bodenteile für Parketterie, unverleimt, zu 3 Fr.
pro 199 k^, bis 2599 g pro Jahr,

Der Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Italien
wurde am 13, Juli 1994 abgeschlossen und schweizerischer-
seits am 22, Dezember 1994 ratifiziert. Auch er enthält
die üblichen allgemeinen Bestimmungen über das gegen-
seitige Recht der Meistbegünstigung, das Verbot der
Durchfuhrgebühren, sowie die Untersagung, diese und den

Export als auch den Import zu verhindern. Innere
Abgaben sollen hier wie in Deutschland und Oesterreich
die schweizerischen Produkte, Waren und Fabrikate nicht
schwerer treffen, als die Erzeugnisse des eigenen Landes.
Eine andere Gebühr, als die im Tarif und Handels-
vertrag angegebenen, darf von keinem Land erhoben
werden. Beide Staaten verpflichten sich überdies, ohne
die Einwilligung des andern Teils keine Ausfuhrprämien
zu gewähren, um damit den Export der heimischen In-
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bufirie ju förbern, unter roetdjer Bezeichnung unb in
roetdjer gorm ef aud) fei.

(Segen 93erpftid)tung ber ©ieberauf» ober ©infutjr
innerhalb ber fjrift non 6 ÏRonaten, int Sôebarfêfatt
(gegen befonbere ©rtaubnif) non 1 gatjr, finb gegen
gbentitätfnad)roeif joflfrei bie ©erzeuge unb enentueiten

gnftrumente, roetdje bie non einer fd>ruei§erifcE)en g itm a
nad) Italien ober umgefetjrt gefanbten Arbeiter mit»

bringen, um bort irgenbroetdje Arbeiten aufzuführen.
Stud) f)ier foüen im anbern Sanb bomi^itierte ginnen

eine! Bertragfteitef baf Stecht haben, nor ben ©eridjten
bef anbern ©taatef atf Kläger ober Beftagte aufzutreten,
fofern fie ben bortigen ©efetjen unb ginan^beftimmuttgen
nachgefommen finb.

©er fpejielle Seil
enthält feine Beftimmungen, bie für unfere gnbuftrien
uttb ©eroerbe in Betracht tarnen, unb ef ift atfo für bie

Beftimmung ber itatienifdjen @ingang§jöfle auffchliefjtict)
ber ©eneraltarif mafjgebenb.

©er §ßnÖeI§t)ertrüß jn»tft§cn Der ©djroetj
unb $rantretet).

©ie f)auptfäc£)tic£)ften ber üblichen atigemeinen Be=

ftimmungen tetjren auct) t)ier tnieber, unb mir entheben
unf ber SRütje, fie nodjmatf anzuführen. ©aneben treffen
mir fotgenbe Abmachungen: ©enn eine§ ber beiben
Sänber feine ©ittgangfzöüe zu ersöffen gebenft, fo bürfen
biefe erft 12 SRonate nacf) erfolgter Anzeige an ben

Bertragfftaat in Kraft treten. SRan hat fict) ferner batjin
geeinigt, baf) bie gemäfj fpanbetfoertrag ju ertpbenben
goügebütjren in feiner ©eife rebugiert roerbeit foüen,
mettn bie ©aren ober gabrifate buret) ©ranfport be»

fetjäbigt roorben finb.
ißerfonen mit ®eroerbe»Segitimationftarte foüen obne

befonbere @inrid)titng einer ^atenttare baf fRedjt haben,
im Bertragfftaat Käufe ju maetjeu, Befteüungen aufzu»
nehmen ober SSRufter unb SRobette mit fid) ju fütjren.
goüpftidjtige ©aren finb gebührenfrei einzuführen, roenn
fie atf 2Rufter ober SRobeüe bienen, unb fofern geroiffe,
non ben goüämtern ootgefdjriebene gormatitäten erfüllt
roerben. ®ie Sanbefangeprigen ber beiben Bertragf»
ftaaten finb nict)t oerpftidjtet, im anbern Sanbe eine

@efct)äft§niebertaffung zu grünben, um bort iitbejug auf

Schaffhausen und Hallau
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auf bie gewerblichen ÜRufter unb SRobeüe benfetben
©djut) ju genießen, roie bie eigenen Sanbefangetjörigen.

Auc| tjier finbet fic£) ein gufaprtifet, ber ben ©renz»
nerf ehr regelt, jeboef) nur für bie Sanbfdjaft ©eç.
©avnad) foüen zollfrei ein» unb aufgeführt roerben:
Bauljotz mit fRittbe, ober im ©eoiert behauen, ferner
Fretter unb Seiften. iRohe Steine; ebenfo behauene,
mit bem 9Reifjet aufgehauene ober mit bem Kronhammer
behaltene. ©ac£)§iege[ unb S3acîfteine ; Katf alter Art;
enbtid) Sefjm, ©on unb ©d)laden.

©er fpegielle ©eil
enthält auch im fct)roeigerifc£)=franzöfifc^en fpanbetfoertrag
feine Beftimmungen über fRebuftionen non gottgebüpen,
bie für baf Bauroefen in SöetracEjt fämen; ef gilt atfo
auch hior in oüen fpegieüen ißofüionen ber frnngöfifdtje
SRinimattarif. ©iefer roirb atten fpanbetfoertragftänbern
gegenüber angeroenbet, roäpenb bie oft roefenttid) höhern
goüfäp bef ©eneraltariff benjenigen Staaten gegenüber
beobachtet roerben, bie mit granfreict) in feinem Ber»
tragfoerhättnif flehen.

"
y

Söaffenueffer*
Srotfettläufer ohme 6tohff>üd)fe*

©ttftem 2Ü. ©. SBoIj. O Mr. 35471.

(äTii (geteilt oott aJiunjitigcr & (So., gürid).)

^auptoort eil e:

©egfaü ber ©topfbüdjfe ober Unbicproerben berfelben,
befljatb bebeittenb ppre ©mpftnbtief)feit gegen bie

bisherigen gtügetrab=©affermeffer.
Kein 5ßerfd)tammen bef gähtroerfef unb bef gifferbtattef,

roeit baf gätjtroerf ooüftänbig im ©rotfenen arbeitet
unb gegen ©inbringen oon ©affer gefdjüp ift.

©enfbar einfadjfte Konftruftion, baher Ieicf)tef 3tufein=
anbernehmen. iReinigen bef ©d)tammtopfef aud) oon
unten.
©ie früher unb auch PP "od) oerroenbeten ©rocfen=

täufer mit ©topfbüchfe hoben ben großen Pachteit, ba|
Heinere ©affermengen nur zum Steil ober überhaupt
nicht mehr regifiriert roerben infolge fReibung ber lleber=

tragungffpinbet in ber ©topfbüdjfe, bie bei ben feitfjer
übti^en Stufführungen beim Uebergang oom iRap zum
©rodenraum nicht zu oermeiben ift.

©iefer llebetftanb führte zur Konftruftion ber foge-
nannten iRafftäufer, in roetd)e man f. gt. bie größten
Hoffnungen fe^te ; atfbatb fteüte fid) aber herauf, bajj
namenttid) ba, roo nicht ganz reinef ©affer oopanben,
baf gähtroerf oerfdjtammte unb baf gifferbtatt bif zur
oöÜigen Untefertichfeit befd)mut)t rourbe.

®ie SSerfchtammung bef gähtroerfef hatte nad) furzet
geit zur gotge, baff bie urfprünglid)e SRepenautgfeit
nachließ unb fchtiefßlicf) ben oöüigeti ©tiüftanb bef gafft
roerfef herbeiführte.

33ei ©emontierung bef SRefferf zeigte ef fic£) bann,
bap infolge Kraftroirfung bef glügetrabef bei ftarfem
guftu^, gähne ober ©pinbetzapfen zc. bef gähtroerff
gebrodjen roaren.

©er 9tieberf'd)(ag auf bem gifferbtatt oerurfacht meiftenf
unric£)tige§ 9tbtefen unb oiet geitoertuft, nicht zulegt aber
auch ©iffereipen mit ben Abonnenten.

©iefe ilebetftänbe führen nun bei ben betr. iöerroalP
ungen zu Unfoften, fetbft bann nod), roenn oon ben
Sieferanten langjährige ©arantie geteiftet roirb.

Auf ©runb tangjähriger @rfaf)rungen unb auff ein»

getjenbfte mit fämtti«hen Konftruftionen gtügetrab=©affer»
meffer oertraut, ift ef gelungen, einen ©roef en täufer»
©affermeffer zu fonftruieren, bei roeldjent bie ©topf»
btichfe, atfo ber größte SRi^ftanb aüer beftehenben
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dustrie zu fördern, unter welcher Bezeichnung und in
welcher Form es auch sei.

Gegen Verpflichtung der Wiederaus- oder Einfuhr
innerhalb der Frist von 6 Monaten, im Bedarfsfall
(gegen besondere Erlaubnis) von 1 Jahr, sind gegen
Identitätsnachweis zollfrei die Werkzeuge und eventuellen
Instrumente, welche die von einer schweizerischen Firma
nach Italien oder umgekehrt gesandten Arbeiter mit-
bringen, um dort irgendwelche Arbeiten auszuführen.

Auch hier sollen im andern Land domizilierte Firmen
eines Vertragsteiles das Recht haben, vor den Gerichten
des andern Staates als Kläger oder Beklagte aufzutreten,
sofern sie den dortigen Gesetzen und Finanzbestimmungen
nachgekommen sind.

Der spezielle Teil
enthält keine Bestimmungen, die für unsere Industrien
und Gewerbe in Betracht kämen, und es ist also für die

Bestimmung der italienischen Eingangszölle ausschließlich
der Generaltarif maßgebend.

Der Handelsvertrag zwischen der Schweiz
und Frankreich.

Die hauptsächlichsten der üblichen allgemeinen Be-
stimmungen kehren auch hier wieder, und wir entheben
uns der Mühe, sie nochmals anzuführen. Daneben treffen
wir folgende Abmachungen: Wenn eines der beiden
Länder seine Eingangszölle zu erhöhen gedenkt, so dürfen
diese erst 12 Monate nach erfolgter Anzeige an den

Vertragsstaat in Kraft treten. Man hat sich ferner dahin
geeinigt, daß die gemäß Handelsvertrag zu erhebenden
Zollgebühren in keiner Weise reduziert werden sollen,
wenn die Waren oder Fabrikate durch Transport be-

schädigt worden sind.
Personen mit Gewerbe-Legitimationskarte sollen ohne

besondere Einrichtung einer Patenttaxe das Recht haben,
im Vertragsstaat Käufe zu machen, Bestellungen aufzu-
nehmen oder Muster und Modelle mit sich zu führen.
Zollpflichtige Waren sind gebührenfrei einzuführen, wenn
sie als Muster oder Modelle dienen, und sofern gewisse,

von den Zollämtern vorgeschriebene Formalitäten erfüllt
werden. Die Landesangehörigen der beiden Vertrags-
staaten sind nicht verpflichtet, im andern Lande eine

Geschäftsniederlassung zu gründen, um dort inbezug auf
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auf die gewerblichen Muster und Modelle denselben
Schutz zu genießen, wie die eigenen Landesangehörigen.

Auch hier findet sich ein Zusatzartikel, der den Grenz-
verkehr regelt, jedoch nur für die Landschaft Gex.
Darnach sollen zollfrei ein- und ausgeführt werden:
Bauholz mit Rinde, oder im Geviert beHauen, ferner
Bretter und Leisten. Rohe Steine; ebenso behauene,
mit dem Meißel ausgehauene oder mit dem Kronhammer
behauene. Dachziegel und Backsteine: Kalk aller Art;
endlich Lehm, Ton und Schlacken.

Der spezielle Teil
enthält auch im schweizerisch-französischen Handelsvertrag
keine Bestimmungen über Reduktionen von Zollgebühren,
die für das Bauwesen in Betracht kämen; es gilt also
auch hier in allen speziellen Positionen der französische
Minimaltarif. Dieser wird allen Handelsvertragsländern
gegenüber angewendet, während die oft wesentlich höhern
Zollsätze des Generaltarifs denjenigen Staaten gegenüber
beobachtet werden, die mit Frankreich in keinen? Ver-
tragsverhältnis stehen. ' v

Wassermesser.
Trockenläufer ohne Stopfbüchse.

System W. G. Volz. Nr. 3S471.

(Mitgeteilt von Munzingcr à Co., Zürich.)

Hauptvorteile:
Wegfall der Stopfbüchse oder Undichtwerden derselben,

deshalb bedeutend höhere Empfindlichkeit gegen die

bisherigen Flügelrad-Wassermesser.
Kein Verschlammen des Zählwerkes und des Zifferblattes,

weil das Zählwerk vollständig im Trockenen arbeitet
und gegen Eindringen von Wasser geschützt ist.

Denkbar einfachste Konstruktion, daher leichtes Ausein-
andernehmen. Reinigen des Schlammtopfes auch von
unten.
Die früher und auch jetzt noch verwendeten Trocken-

läufer mit Stopfbüchse haben den großen Nachteil, daß
kleinere Wassermengen nur zum Teil oder überhaupt
nicht mehr registriert werden infolge Reibung der Ueber-
tragungsspindel in der Stopfbüchse, die bei den seither
üblichen Ausführungen beim Uebergang vom Naß- zum
Trockenraum nicht zu vermeiden ist.

Dieser Uebelstand führte zur Konstruktion der söge-
nannten Naßläufer, in welche man s. Zt. die größten
Hoffnungen setzte; alsbald stellte sich aber heraus, daß
namentlich da, wo nicht ganz reines Wasser vorhanden,
das Zählwerk verschlammte und das Zifferblatt bis zur
völligen Unleserlichkeit beschmutzt wurde.

Die Verschlammung des Zählwerkes hatte nach kurzer
Zeit zur Folge, daß die ursprüngliche Meßgenauigkeit
nachließ und schließlich den völligen Stillstand des Zähl-
wertes herbeiführte.

Bei Demontierung des Messers zeigte es sich dann,
daß infolge Kraftwirkung des Flügelrades bei starkem
Zufluß, Zähne oder Spindelzapfen :c. des Zählwerks
gebrochen waren.

Der Niederschlag auf dem Zifferblatt verursacht meistens
unrichtiges Ablesen und viel Zeilverlust, nicht zuletzt at er
auch Differenzen mit den Abonnenten.

Diese Uebelstände führen mm bei den betr. Verwalt-
nngen zu Unkosten, selbst dann noch, wenn von den
Lieferanten langjährige Garantie geleistet wird.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen und aufs ein-
gehendste mit sämtlichen Konstruktionen Flügelrad-Wasser-
messer vertraut, ist es gelungen, einen Trocken läufer-
Wassermesser zu konstruieren, bei welchem die Stopf-
büchse, also der größte Mißstand aller bestehenden
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